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N I E D E R S C H R I F T 
 

über die öffentliche 
 

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
 

am Montag, 2. Februar 2026, 18 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses 
 
Vorsitzender: Erster Bürgermeister Christian Keller 
 
D i e  G e m e i n d e r ä t e : 
 
1 Gerhard Riegler   
2 Sabine Braun   
3 Harry Ebner   
4 Jens Haagen   
5 Walter Kaspar   
6 Harry Scharold   
 
 

 
Schriftführer:  Michael Lommel 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen wur-
den und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 
GO ortsüblich bekannt gemacht worden ist. Keiner der Anwesenden rügt die Ladung. 
 
Von den 7 Mitgliedern (einschließlich Vorsitzender) des Bau- und Umweltausschus-
ses sind 7 anwesend. 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Bau- und Umweltausschuss nach Art. 47 Abs. 
2/3 GO beschlussfähig ist.  
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Tagesordnung, öffentliche Sitzung: 
 
1. Genehmigung des letzten öffentlichen Protokolls 

2. Bauwesen; Beratung und Beschlussfassung; Antrag auf Baugenehmigung; Neu-
bau von Rundbogenhallen zur Lagerung von Schüttgütern auf Fl.Nr. 2013, Ge-
meinde Grafenrheinfeld, Sauerstück 

3. Bauen und Planen; Hochbau; Gemeindliche Liegenschaften; Angebotseinholung 
Neuanstrich Zifferblätter und Zeiger der Kirche und ggf. Folgearbeiten; Auftrags-
vergabe; Beratung und Beschlussfassung; 

4. Bauwesen; Beratung und Beschlussfassung; Formlose Bauanfrage; Errichtung 
eines Wohnhauses auf Fl.Nr. 4275/19, Johann-Köhler-Str. 30 

5. Bauwesen; Beratung und Beschlussfassung; Antrag auf Abweichung auf Fl.Nr. 
3890/51, Fischerweg 2 

6. Verschiedenes 
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1. Genehmigung des letzten öffentlichen Protokolls 

 

Sachverhalt: 

Das Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 08.12.2025 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis:  7 : 0 

 

 

2. Bauwesen; Beratung und Beschlussfassung; Antrag auf Baugenehmi-

gung; Neubau von Rundbogenhallen zur Lagerung von Schüttgütern auf 

Fl.Nr. 2013, Gemeinde Grafenrheinfeld, Sauerstück 

 

Sachverhalt: 

Antrag auf Baugenehmigung: 

Neubau von Rundbogenhallen zur Lagerung von Schüttgütern auf Fl.Nr. 2013, Ge-

meinde Grafenrheinfeld, Sauerstück 

 

Beschreibung, Planunterlagen: 

Das Vorhaben liegt im nicht überplanten Außenbereich nach § 35 BauGB. 

 

Es ist dort privilegiert.  

 

Gemeindliche Belange werden ansonsten nicht berührt. 

  

Für das Vorhaben ist eine Genehmigung durch das Landratsamt erforderlich.  
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Planunterlagen: 
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Beschluss: 

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis:  7 : 0 
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3. Bauen und Planen; Hochbau; Gemeindliche Liegenschaften; Angebots-

einholung Neuanstrich Zifferblätter und Zeiger der Kirche und ggf. Folge-

arbeiten; Auftragsvergabe; Beratung und Beschlussfassung; 

 

Sachverhalt: 

Im Frühjahr werden Arbeiten am Tragegestell der Kirchturmglocke durchgeführt. 

Hierzu ist ein großer Autokran vor Ort.  

Im Zuge dieser Arbeiten erschien es zweckmäßig, sich über einen evtl. erforderlichen 

Neuanstrich der Zifferblätter der Kirchturmuhr Gedanken zu machen. Diese sind ins-

besondere auf der West und Südseite erheblich ausgeblichen. 

 

Die Kirche selbst steht unter Denkmalschutz, Eigentümer ist die Kath. Kirchenstif-

tung. Die Gemeinde übernimmt lt. Vertrag die laufenden Unterhaltskosten für die 

Turmuhr.  

 

Die Gemeinde setzte sich daraufhin mit der Regensburger Spezialfirma Rauscher in 

Verbindung, die die Kirchturmuhr bereits von diversen ausgeführten Arbeiten kennt. 

Letzmals wurden die Ziffernblätter in den 70er Jahren neu gestrichen.  

 

Generell empfiehlt die Fa. Rauscher die Renovierung aller drei Zifferblätter, wenn 

schon ein Kran vorhanden ist.  

Die Zifferblätter müssten abgebaut werden, in die Werkstatt gebracht und dann wie-

der montiert werden. Nur mit einer Renovierung in der Werkstatt könne eine dauer-

hafte Bemalung und Vergoldung der Zeiger gewährleistet werden. Es handelt sich 

um ein spezielles Verfahren. Ein Streichen vor Ort ist technisch nicht möglich. Ein 

dauerhaftes Ergebnis kann nur mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise gewähr-

leistet werden. 

Zudem wäre ist aus Sicherheitsgründen eine Überprüfung der Zeigerunterkonstrukti-

on / Befestigung sehr wichtig, damit die Zeigerpaare auch künftigen Wetterverhält-

nissen standhalten. 

Das Amt für Denkmalpflege müsste nicht eingeschaltet werden, da die Bemalung 

gemäß Bestand erfolgen würde. 
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Diese Arbeiten können nicht von einer normalen Malerfirma ausgeführt werden.  

Für diese Arbeiten wurde deshalb von der Firma Rauschen ein Angebot angefordert. 

Folgendes Angebot wurde abgegeben: 

 

Die Angebotssumme lautet wie folgt:  

 

8.585,85 Euro brutto 

 

 

Beschluss: 

Der Auftrag Neuanstrich/Vergolden Zifferblätter und Zeiger der Kirchturmuhr incl. 

technische Überholung wird an die Fa. Rauscher/Regensburg zum Angebotspreis 

von 8.585,85 € (Brutto) vergeben.  

Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte zu unternehmen. 

Die Kosten für die Kranstellung sind nicht im Angebot enthalten und werden sobald 

möglich nachgereicht.  

 

Abstimmungsergebnis:  7 : 0 
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4. Bauwesen; Beratung und Beschlussfassung; Formlose Bauanfrage; Er-

richtung eines Wohnhauses auf Fl.Nr. 4275/19, Johann-Köhler-Str. 30 

 

Sachverhalt: 

Am 26.01.2026 wurde folgender Antrag auf Zustimmung an die Gemeinde gerichtet: 

 

Lageplan:  
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Beschreibung, Planunterlagen, etc.: 
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Beispiele bereits erhöhter Kniestöcke:  
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Joh.-Köhler-Str. 53: 

 

 

 

Ergebnis der Prüfung:  

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „West 3, 1. TB“. 

Es sind folgende Befreiungen erforderlich: 

1. Kniestockhöhe lt. BPL max 0,50 m. BV hat 1,50 m  

2. Dachneigung lt. BPL mind. 42°. BV hat 35° 

 

Nach Meinung der Verwaltung könnten die Befreiungen erteilt werden. Grundzüge 

der Planung werden nicht verletzt. 
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Beschluss: 

Das gemeindliche Einvernehmen zu dem geplanten Antrag auf Errichtung eines 

Wohnhauses in der vorgelegten Ausführung wird in Aussicht gestellt, die hierfür er-

forderlichen Befreiungen werden ebenfalls in Aussicht gestellt. 

 

Abstimmungsergebnis:  7 : 0 

 

 

 

5. Bauwesen; Beratung und Beschlussfassung; Antrag auf Abweichung auf 

Fl.Nr. 3890/51, Fischerweg 2 

 

Sachverhalt: 

Antrag auf Abweichung für die Errichtung eines Carports auf Fl.Nr. 3890/51, Fi-

scherweg 2 

 

Folgendes Schreiben richtete das LRA an die Gemeinde: 

 

 

Das BV ist nach der BayBO genehmigungsfrei. 

 

Das LRA müsste Befreiung erteilen von der GaStellV, in der ein Mindeststauraum 

von 3 m gefordert wird. Hier würde das LRA gleich die Ausnahme von der gemeindli-

chen Stellplatzverordnung miterteilen, die im § 6 einen Mindeststauraum von 5 m 

fordert. 
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Voraussetzung hierfür ist das gemeindliche Einvernehmen. 

 

Hier bestehen allerdings seitens der Verwaltung Bedenken hinsichtlich der geplanten 

Ausbildung des Stauraumes mit nur 2,52 m zur Fahrbahn.  

 

Sowohl die GaStellV wie auch die gemeindliche Stellplatzverordnung widersprechen 

der Planung. Das Vorhaben könnte jedoch umgesetzt werden, wenn der Carport mit 

der erforderlichen Abstandsfläche innerhalb des Grundstückes errichtet wird. Somit 

wäre der Antrag mit dem Hinweis einer Umplanung zunächst abzulehnen. 

 

 

 

Der Bebauungsplan sieht für das Grundstück folgende Bebauung vor: 

• Baugrenzen  

• Ziff. A3b Stauraum mind. 5 m 

• Ziff. A4a Satteldach wie Wohnhaus in derselben Neigung 

• Ziff. A4d Dacheindeckung naturrote Ziegel oder Betondachsteine 
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Es sind folgende Befreiungen notwendig: 

 

1.Befreiung für die Überschreitung der Baugrenze 

>>BV liegt völlig außerhalb der Baugrenze 

2. Befreiung von Ziff. A3b Stauraum mind. 5 m  

>>BV hat 2,52m an der geringsten Stelle 

3. Befreiung von der Ziff. A4a Satteldach wie Wohnhaus in derselben Neigung 

>>BV hat ein Pultdach mit ca. 5° Dachneigung 

4. Befreiung von Ziff. A4d Dacheindeckung naturrote Ziegel oder Betondachsteine 

>>BV soll mit Trapezblech anthrazitfarben gedeckt werden. 
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Für die Erteilung der Befreiungen vom Bebauungsplan ist zudem vom Antragsteller 

eine „isolierte Befreiung“ bei der Gemeinde zu beantragen.  

 

 

Beschreibung, Planunterlagen: 
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Diskussionsverlauf: 
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Die Anfrage wurde ausführlich diskutiert. Letztendlich vertrat das Gremium mehrheit-

lich die Meinung, dass das Vorhaben zur Erlangung der Genehmigungsfähigkeit so 

umgeplant werden muss, dass die gemeindliche Stellplatzverordnung eingehalten 

wird (also mit 5 m Stauraum). 

 

Beschluss: 

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt: 

Folgende Befreiungen werden erteilt: 

1.Befreiung für die Überschreitung der Baugrenze 

>>BV liegt völlig außerhalb der Baugrenze 

2. Befreiung von Ziff. A3b Stauraum mind. 5 m  

>>BV hat 2,52m an der geringsten Stelle 

3. Befreiung von der Ziff. A4a Satteldach wie Wohnhaus in derselben Neigung 

>>BV hat ein Pultdach mit ca. 5° Dachneigung 

4. Befreiung von Ziff. A4d Dacheindeckung naturrote Ziegel oder Betondachsteine 

>>BV soll mit Trapezblech anthrazitfarben gedeckt werden. 

Für die Erteilung der Befreiungen vom Bebauungsplan ist zudem vom Antragsteller 

eine „isolierte Befreiung“ bei der Gemeinde zu beantragen.  

 

Abstimmungsergebnis:  2 : 5 
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6. Verschiedenes 

 

Sachverhalt: 

Wasserversorgungsnetz in der Gemeinde;  

Info über die geplante Erneuerung der Wasserleitung in Teilbereichen des 

Ortsgebietes in 2026 
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Pläne (Neubau in Rot!) 
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Um 18:51 Uhr wurde die Sitzung geschlossen.  

 
 


